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verfallen erklärt, und der Vorschrift des Testa
ments gemäß, den substituirten Erben zugesprochen
werden soll. Cassel, am 19. Januar 1819.

Kurfürstlich Hessische Regierung.
s. Der vormalige Scribent Johann Adolph Massot,

aus Cassel gebürtig, welcher geraume Jahre in
hiesiger Stadt gewohnt hat, ist daselbst kürzlich
mit Tod abgegangen, ohne Leibes - Erben zu hin
terlassen. Es werden daher alle, welche an dessen
Nachlaß Ansprüche aus irgend einem Grund ma
chen und als dessen nächste Jntestat-Erben sich
legitimiren zu können glauben, vorgeladen, in ter-
rnino Mittewoche t&gt;en_2i. April d.J., Vormittags
von 9 bis 12 Uhr, auf dem hiesigen Rathhaus vor

dem unterzeichneten Gericht zu' erscheinen, ihre
Erb - und andere Ansprüche zu Protokoll zu geben
und weitere Verhandlung zu gewärtigen. Die in
dem oben bestimmten Termin zurückbleibenden Prä
tendenten können nachher mit etwaigen Ansprüchen
in diesem Verfahren nicht weiter gehört werden.

Hofgeismar, den 10. Februar 1819.
K. H. Oberschultheißen - Amt das. C. G i e s l e r.

In fidem Schreiber.

Vorladung der Gläubiger.

1. In dem über das gelößte Kaufgeld eines dem
Schuhmacher Christoph Windus zu O.berrieden
verkauften Wohnhauses erhobenen Arrest- und Rang-
destimmungs-Verfahren, sind die Gläubiger, wel
che sich gemeldet hatten, vorläufig collocirt worden.
Das echenaa prioritatis ist in der Amtsstube des
Amts Ludwigstein da'hier angeschlagen. Alle dieje
nigen, welche glauben, besser als geschehen collo
cirt werden zu müssen, werden hierdurch der Strafe
der Enthörung vorgeladen, in dem ad certandum
super prioritate auf den 9. Marz d. I. bestimm
ten Termin ihre vermeintlichen ^Vorzugsrechte zu
Protscoll zu^erklären.

Witzenhausen, den 29. Januar 1819.
Koch. In fidem Hoffmann.

* Da sich gegen den Schultheiß Nicolaus Hösbach
und dessen Vater Nicolaus Hösbach senior zu Ritt
mannshausen bereits so viele privilegirte und hypo
thekarische Gläubiger bei Amte gemeldet haben,
daß die Erkennung des förmlichen Concurs-Ver-
fahrens schwerlich anders, als durch einen mit
den Creditoren zu treffenden Vergleich wirb abge
wendet werden können; als werden sämmtliche be

 kannte und unbekannte Gläubiger der vorbesagten
Hösbach, Vater und Sohn, hiermit edictaliter

 vuo praejudicio praeclusionis vorgeladen, ihre
an denselben ex quocunque sit capite habende

Forderungen in termino peiemtorio auf den
15. April a. c. bestimmt, bei hiesigem Kurfürst!.
Amte anzumelden und sofort zu begründen, sodann

aber der Vorlegung des Activ - Bestandes und güt
 licher Anträge zu ihrer Befriedigung zu gewärtigen.

Netra, am s. Februar 1819.

 Kurfürst!. Hess. Amt Hierselbst. Henkel.
 z. Nachdem der über des hiesigen Bäckers Koch ver

 storbenen Ehefrau hinterlassene Kinder bestellte
 Vormund, Schneidermeister Jacob Naumann,

 und deren majorenner Sohn erster Ehe, George
Naabe, nebst des Kochischen Kindes Vater zweiter
Ehe, den ihnen zugefallenen mütterlichen Nachlaß

 cum beneficio legis angetreten; so werden sämmt
liche sowohl bekannte als unbekannte Gläubiger der
verstorbenen Kochischen Ehefrau hiermit öffentlich
vorgeladen, ihre Forderungen in dem hierzu auf
Montag den 19. April dieses Jahres früh 9 Uhr
anberaumten Termin so gewiß gehörig anzugeben
und zu begründen, und sich auf den ihnen alsdann

zugleich vorgelegt werden sollenden Massen-Bestand,
m Betreff eines hiernach einzugehenden pacti re-
miesorii behörig zu erklären, oder zu gewärtigen^
daß die nicht Erschienenen mit ihren allenthalbigen
Ansprüchen gänzlich abgewiesen,'die Masse nach

 bestrittenen Kosten dem gethanen Antrag oder son
 stigen Verhandlungen gemäß unter die übrigen

 Gläubiger vertheilt und der Ueberrest an die Erben
unwiederruflich ausbezahlt werden soll.

Haina, am 5. Februar 1819.

 K» H. Justiz - Amt daselbst. Wachs,
 in fidem copiae Theiß, Amts - Secretarius.

4. Jur Richtigstellung des für mangelhaft befundenen
Jnventarii über den Vermögens-Bestand des für
einen Verschwender erklärten vorhinnigen Müllers
Henrich Jeppe dahier und um einen großen Theil
der beträchtlichen Schulden des genannten Euran-
den aus einer für denselben bei dem Eurator Oeco-
nom Henrich Melcher dahier vorrathigen Geld
summe zu tilgen, werden die sowohl bekannten als
unbekannten Gläubiger des obengenannten Henrich
Jeppe von hier hierdurch öffentlich vorgeladen, in
dem ad liquidandum credita auf Freitag den
12. März d. I. anbezielten Termin ihre Forde
rungen dahier anzugeben und gleich gehörig zu be
gründen, und zwar unter dem Rechtsnachtheil,
daß widrigenfalls sie bei diesem Verfahren nicht
weiter werden gehört werden, und auch jetzt ihre
Befriedigung nicht erwarten können. .

Grebenstein, am 8. Februar 1819.
E. Giesler.

ln fidem Wangemann.

Verkauf von Grundstücken. .

i. Fritzlar. Auf den Antrag des Israeliten Na
than Levi Elias allhier, sollen nachverzeichnete,
dem Adam Andreas zu Geismar zugehörige Grund

stücke, als: 1) CH. D. Nr. 118. h Z".
Erbgarten beim Hause, zwischen dem Schäfer «xo-


